
 

 
 

Änderungstarifvertrag Nr. 6 

vom 18. April 2018 

zum Tarifvertrag zu 

flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte  

- TV FlexAZ - 

vom 27. Februar 2010 

 

 

Zwischen 

 

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), 

vertreten durch den Vorstand, 

 

einerseits 

 

und 

 

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 

vertreten durch den Bundesvorstand, 

 

diese zugleich handelnd für 

-  Gewerkschaft der Polizei, 

-  Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und 

-  Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 

 

andererseits 

 

wird Folgendes vereinbart: 
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§ 1 

Änderung des TV FlexAZ 

 

Der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte - TV FlexAZ - vom 

27. Februar 2010, zuletzt geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 29. April 2016, wird 

wie folgt geändert: 

 

1. Die Protokollerklärung zu § 7 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Protokollerklärung zu § 7 Absatz 2 Satz 2: 

Das Wertguthaben erhöht sich am 1. März 2018 um 3,19 Prozent, am 1. April 2019 um 

weitere 3,09 Prozent und am 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent.“ 

 

2. In § 15 Abs. 2 wird das Datum „31. Dezember 2018“ durch das Datum „31. Dezem-

ber 2020“ und das Datum „1. Januar 2019“ durch das Datum „1. Januar 2021“ ersetzt. 

 

 

§ 2 

Ausnahmen vom Geltungsbereich 

 

1Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 17. April 2018 aus dem Arbeitsverhältnis aus-

geschieden sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis 31. Oktober 2018 schriftlich 

beantragen. 2Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 17. April 2018 aufgrund eigenen 

Verschuldens ausgeschieden sind, gilt dieser Tarifvertrag nicht.  

 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. März 2018 in Kraft.  
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Berlin, den 18. April 2018 

 

 

 

 

 

Für die 

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA): 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

Für die 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft: 

Der Bundesvorstand 
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Niederschriftserklärungen: 

 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 

„Niederschriftserklärungen:“ 

 

2. Es wird folgende neue Niederschriftserklärung eingefügt: 

 

„1. Zu § 4 Abs. 2: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass in Verwaltungen/Betrieben 

mit weniger als 40 Beschäftigten kein Anspruch auf Vereinbarung eines Altersteil-

zeitarbeitsverhältnisses besteht.“ 

 

3. Der bisherigen einzigen Niederschrifterklärung wird die Nummerierung „2.“ vorangestellt 

und diese wird wie folgt gefasst: 

 

„2. Zu § 7 Abs. 1 und 2: 

Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, den ATV/ATV-K dahingehend anzu-

passen, dass als zusatzversorgungspflichtiges Entgelt im Sinne des § 15 Abs. 2 

ATV/ATV-K das 1,6fache des Entgelts nach § 7 Abs. 1 und 2 gilt.“ 

 


